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Vollzug der Wassergesetze; 

Wasserrechtliche Erlaubnis zur Entnahme von Grundwasser aus dem Brunnen I Hin-

tertal; in der Gemarkung Hochstätten, Flur 0, Flurstück 1678 

Hier: Behördliche Feststellung zum Ergebnis der Vorprüfung nach dem UVPG 

 

 

Durch die gemäß § 7 und Ziffer 13.3.3 der Anlage 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung vom 24.02.2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 2 des Geset-

zes vom 08. September 2017 (BGBI. I S. 3370), berichtigt durch Gesetz vom 12. April 2018 

(BGBl. 1 S. 472), erforderliche standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls ist festzu-

stellen, ob durch das Vorhaben erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten 

sind. 

 

Die vom Antragsteller durch das Büro Björnsen, Koblenz zu den besonderen örtlichen Ge-

gebenheiten vorgelegten Angaben beschreiben in geeigneter Weise und vollständig die 

bei der Vorprüfung für die behördliche Entscheidung zugrunde zu legenden Schutzkriterien 

gemäß Anlage 3 UVPG. Anhand diesen wird in behördlicher Einschätzung und Prüfung 

gemäß § 5 und § 7 Abs. 1 UVPG festgestellt, dass eine UVP-Pflicht nicht besteht. Die Be-

kanntgabe hierzu erfolgte unter dem Datum 02.08.2022 durch nachfolgende Einstellung in 

das UVP-Portal der Länder. 

 

Als wesentliche Merkmale für das Vorhaben und den Standort waren die Ressourcen Bo-

denwasser- und Grundwasserhaushalt zu prüfen und damit ggf. verbundene grundwasser-

abhängige Ökosysteme.  

 

Wesentlicher Grund für das Prüfergebnis ist die anhand der Standorteigenschaften nach-

vollziehbare Einschätzung, dass erhebliche nachteilige Auswirkungen sowohl auf den 

pflanzenverfügbaren Bodenwasserhaushalt als auch das nächstgelegene Gewässer (Hin-

tertalbach) durch das Vorhaben nicht hervorgerufen werden.  

Der Einflussbereich der Grundwasserentnahmen wird in einem Abstand von 100 m mit 

weniger als 2 m und in 200 m mit weniger als 1 m Grundwasserabsenkung abgeschätzt. 

Die im Umfeld vorhandenen Biotope sind rund 450 – 600 m vom Brunnen entfernt. Es kann 

deshalb davon ausgegangen werden, dass diese Standorte nicht durch die Grundwasser-

entnahmen beeinflusst sind.  
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Im Einzugsgebiet des festgesetzten WSG werden nach aktueller Datenlage des LfU  

32.758 m³ GW-Neubildung ermittelt. Nach heutiger Kenntnis ist das zugehörige Einzugs-

gebiet größer anzunehmen. Deshalb konnte die beantragte Entnahmemenge von 

43.800 m³ zugelassen werden. Die bisher zugelassene Menge von 60.000 m³/a wurde zu-

rückliegend nur mit 12.000 bis 23.000m³/a ausgeschöpft. Bisher sind keine Beeinträchti-

gungen bekannt geworden und werden künftig auch mit der erlaubten, ca. 27 % geringeren 

Entnahme nicht zu erwarten sein. 

Mit einem Ruhewasserspiegel von ca. 18 m unter GOK ist zudem nicht zu erwarten, dass 

die Vegetation nachteilig durch Schwankungen des Grundwasserspiegels beeinflusst 

werden kann. 

Zur Prüfung der Grundwasserbilanz und der künftigen Entnahmen sind diese zusammen 

mit der Entwicklung der betrieblichen Absenkungen im Brunnen zu beobachten. 

 

Andere Schutzgüter sind von dem Vorhaben nicht betroffen. 

 

Aufgrund der defizitären Grundwasserbilanz zwischen der im Wasserschutzgebiet neuge-

bildeten Grundwassermenge und der bisherigen und erlaubten tatsächlichen Entnahme 

ist eine Neuabgrenzung der bisherigen Schutzgebietsgrenzen geboten. 

 

Im Auftrag 
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